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HAUSHALTSPLANENTWURF 2023/24

Landespressekonferenz 9.6.2022



DOPPELHAUSHALT 2023/2024 –DIE ZIELE

• Die Corona-Notsituation verlassen.

• Städtische Grundfunktionen ausfinanzieren.

• Die Folgen des Ukraine-Krieges bewältigen.

• Die Zukunftsstadt Hamburg weiter gestalten.

• Finanzpolitisch Kurs halten: Doppischer Ergebnisausgleich in 2024.



ERGEBNIS DER HAMBURGER STEUERSCHÄTZUNG

Die Hamburg verbleibenden Steuern werden 2022 nach der aktuellen Schätzung 793 Mio. Euro über den 

Erwartungen vom November 2021 liegen. 

Für die Folgejahre wird ein kontinuierlicher Anstieg der Hamburg verbleibenden Steuern bis auf 15.516 Mio. Euro 

(2026) erwartet. Insgesamt werden die Einnahmeerwartungen bis 2026 gegenüber der vorherigen Steuerschätzung 

um 3,9 Mrd. Euro erhöht. 

in Mio. Euro
2019
Ist

2020
Ist

2021
Ist

2022 2023 2024 2025 2026

Mai 2022 12.943 11.983 14.031 14.052 14.338 14.791 15.163 15.516

November 

2021
13.259 13.545 14.006 14.403 14.696

Abweichung +793 +793 +785 +760 +820

Mai-Steuerschätzung 2022

Hamburg verbleibende Steuern



HAMBURGER STEUERSCHÄTZUNG

Finanzielle Auswirkungen noch nicht abgeschlossener 

Gesetzgebungsvorhaben (nicht in der Schätzung enthalten)

in Mio. Euro 2022 2023 2024 2025 2026

Bund, Länder und 

Gemeinden
-21.946 -8.441 -9.366 -7.271 -4.126

davon Hamburg -64 -193 -163 -143 -66

•Steuerentlastungsgesetz 2022

•Siebtes Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes

•Gesetz zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze

•Gesetz zur Änderung des Energiesteuergesetzes zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe

•Entwurf eines Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes

•Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung

•Entwurf eines Achten Gesetzes zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen

Mai-Steuerschätzung 2022



STEUERTREND UND HAUSHALTSPLANUNG

Mai-Steuerschätzung 2022

* Für 2022: endgültiger Trend 2022 (vgl Drs. 22/6321),  2023 ff.: vorläufiger Trend 2023

Steuererträge und Konjunkturkomponente

in Mio. Euro
2022 2023 2024 2025 2026

Mai-Steuerschätzung 2022 14.052 14.338 14.791 15.163 15.516

Periodenabgrenzung -250 -200 -150 -130 -130

Steuererträge 13.802 14.138 14.641 15.033 15.386

Langfristiger Steuertrend* 13.242 14.201 15.007 15.730 16.442

Differenz (Zuführung zur / Entnahme aus der  

Konjunkturposition, ggf. Konjunkturkredite)
560 -63 -366 -697 -1.056

Entnahme gemäß Haushaltsplan 2021/2022 -898 -1.040 -1.203 -1.474

Gerade jetzt angesichts der geopolitischen und weltwirtschaftlichen Risiken gilt: Wir bleiben bei unserem

Finanzkonzept, setzen auf den langfristigen Steuertrend, veranschlagen vorsichtig und berücksichtigen weiterhin

konjunkturelle Risiken: Für die Planung des Aufwands ist weiter der langfristige Steuertrend, welcher sich aus einem 14-

jährigen Stützzeitraum ergibt, maßgeblich –und nicht kurzfristige Einnahmeerwartungen.

Für den Haushaltsplanentwurf 2023/2024 ist auf Basis der vorliegenden Steuerschätzung bis 2026 mit einer

Entnahme aus der Konjunkturposition in Höhe von insgesamt rd. 2,2 Mrd. Euro zu planen. Das führt zu einer

geringeren Aufnahme von Konjunkturkrediten gemäß der Regelung unserer Schuldenbremse.



ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG IN DEN 
JAHREN 2021-2024 –HAUSHALTSPLANUNG 2021/2022

Worst-Case-Szenario war

Schuldenstand Kernhaushalt Ende 2020:      ca.  25 Mrd. Euro

+ Konjunkturelle Kreditaufnahme: bis zu ca. 4,3 Mrd. Euro

+ Notsituationsbedingte Kreditaufnahme:       bis zu ca. 1,9 Mrd. Euro

+ Kreditaufnahme aus Finanz. Transaktionen bis zu ca. 0,8 Mrd. Euro

+ Übernahme Schulden HSH FinFo: ca. 1,5 Mrd. Euro

---------------------------------------------------------------------------------------------

Schuldenstand Kernhaushalt Ende 2024:       bis zu ca. 33 Mrd. Euro



ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG IN DEN 
JAHREN 2021-2024 –ENTWURF 2023/2024

Aktuelles Szenario:

Schuldenstand Kernhaushalt Ende 2021:      ca. 25,5 Mrd. Euro

+ Fortgeltende Kreditermächtigungen ca. 0,8 Mrd. Euro

- Konjunkturelle Tilgung: ca. 0,1 Mrd. Euro

+ Notsituationsbedingte Kreditaufnahme:       bis zu ca. 0,7 Mrd. Euro

- Tilgung aus Finanz. Transaktionen:  ca. 0,1 Mrd. Euro

+ Übernahme Schulden HSH FinFo:              ca. 1,5 Mrd. Euro

---------------------------------------------------------------------------------------------

Schuldenstand Kernhaushalt Ende 2024:       bis zu ca. 28,2 Mrd. Euro



ZINSLINIE FÜR DEN HAUSHALTSPLANENTWURF

2023 2024 2025 2026
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Quelle Swapsätze: Refinitiv



GEPLANTER GESAMTAUFWAND 2023 (MIO. EURO)
Übrige 236 Bezirke 677

BJV 687

BSB 3.323

BWFGB 1.396

BKM 398

Sozialbehörde
4.558

BSW 391

BUKEA 355

BWI 345

BVM 720

BIS 1.608

FB 492

AFW (9.2) 3.077

18.264

Mio.

Euro 



GEPLANTER GESAMTAUFWAND 2024 (MIO. EURO)
Übrige 230

Bezirke 685

BJV 694

BSB 3.418

BWFGB 1.401

BKM 403

Sozialbehörde
4.647

BSW 406

BUKEA 359

BWI 334

BVM 679

BIS 1.603

FB 492

AFW (9.2) 3.457

18.806

Mio. 

Euro



ENTWICKLUNG DES GESAMTAUFWANDS DER FHH
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WAS BRINGT UNS DIE HAPAG LLOYD DIVIDENDE?

• Die erhöhte Dividende 2022 und erhöhte Dividendenerwartung 2023 sind 

haushaltsplanerisch im HPE 2023/2024 berücksichtigt.

• Die erhöhte Dividende führt im Kernhaushalt zu einem Beteiligungsertrag in den 

Jahren 2022 und 2023. Erst ab 2025 sind wieder (deutlich reduzierte) 

zahlungswirksame Zuführungen an die HGV eingeplant. D.h.: Bis dahin hilft uns 

die Dividende, in der HGV die Mobilitätswende, Corona-Folgen bei den 

öffentlichen Unternehmen zu bezahlen.

• Zusätzlich ist geplant, SAGA-Anteile der BSW an die HGV zu veräußern. Dies 

führt zu geplanten zusätzlichen Erträgen im Kernhaushalt von rd. 358 Mio. Euro 

und zusätzlichen Einzahlungen von rd. 419 Mio. Euro im Zeitraum 2024 bis 2026. 

Das hat geholfen, die Möglichkeiten in den Haushalten 2024-2026 zu schaffen.



DOPPISCHER ERGEBNISAUSGLEICH: 
STRUKTURELLES DEFIZIT IN MIO. EURO
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INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN 2023 (MIO. EURO)
Übrige 2,1

Bezirke 24,3 BJV
4,6

BSB 23,1
BWFGB 94,7

BKM 1,8
Sozialbehörde

124,3

BSW 39,9

BUKEA 97,6

BWI 149,6

BVM 613,0

BIS 42,4
FB 67,2

AFW (9.2) 961,6
2.246

Mio. 

Euro



INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN 2024 (MIO. EURO)
Übrige

2,1
Bezirke 16,1 BJV 2,5 BSB 20,5 BWFGB 96,0

BKM 1,7

Sozialbehörde
125,4
BSW 43,3

BUKEA 91,5

BWI 134,4

BVM 612,7

BIS 43,4
FB 350,2

AFW (9.2) 869,5

2.409 

Mio. 

Euro 



ENTWICKLUNG DER INVESTITIONS- UND 
DARLEHENSAUSZAHLUNGEN (MIO. EURO)
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SCHWERPUNKTE ZENTRALE MITTEL 2023/2024

• 200 Mio. Ertrag aus der Abwicklung HSH-PM

• 146 Mio. Amtsangemessene Alimentation

• 80 Mio. Mehrbedarf Versorgung u. Erhöhte Bedarfe im Bereich Beihilfe/Heilfürsorge 

• 135 Mio. Mehrbedarf Auswirkung Ukrainekrieg (insbesondere Flüchtlinge)

• 100 Mio. Afa Anlagen im Bau

• 900 Mio. Sondervermögen Schnellbahnausbau

• 20 Mio. Fortführung Sanierungsfonds der Bürgerschaft

• 96 Mio. Vorsorge für Wasserstoff-Projekte 



KLIMASCHUTZ / KLIMAGERECHTE MOBILITÄT

Mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 stellt der Senat weiterhin ein hohes (und gegenüber dem 

Haushalt 21/22 deutlich erhöhtes) Investitionsniveau des Kernhaushalts in den Klimaschutz sicher.

Maßnahme 2023/2024 (Finanzplanung / Vormerkungen)

Planungsmittel  ÖPNV Infrastrukturen: Rd. 57 Mio. Euro

Zuführungen Sondervermögen Schnellbahnausbau: Rd. 900 Mio. Euro 

Investitionen Schnellbahnausbau Rd. 435 Mio. Euro

Angebotsoffensive (nur PG 301.01): Rd. 158 Mio. Euro

Zentraler Ansatz Klimaplan: Rd. 70 Mio. Euro

Vorsorge Wasserstoff/ IPCEI Rd. 96 Mio. Euro 

Energ. Sanierungen SBH: Rd. 136 Mio. Euro

Förderung Radverkehr: Rd. 100 Mio. Euro

Energ. Sanierung BSW aus Grunderwerbsteuererhöhung Rd. 60 Mio. Euro

Gesamtpaket: Ca. 2 Mrd. Euro!



FINANZIELLE AUSSTATTUNG DIGITALISIERUNG

• Aufstockung der IT-Investitionen 

(jew. 30 Mio. Euro in 2023 und 2024)

• Aufstockung der Projektmittel 

• Finanzierung des Betriebs neuer 

Verfahren (insbes. OZG)

• Finanzierung von zentraler 

Infrastruktur und Angeboten (insbes. 

Geo-Services, ZPD)

Stärkung und Ausfinanzierung 

von IT-Verfahren und -Projekten in den Einzelplänen:

1.1: Personalservices beim ZPD

1.5: Betriebskostenaufstockung bez. Verf. (5 Mio. p.a.)

3.1: Vorfinanzierung Digitalpakt Schule (12,8 Mio. in 23) 

3.2: Ausfinanzierung der Software nextKAS beim UKE

4: Absicherung von Betriebskosten einschl.    

Programmpflege bei JuS-IT und PROSOZ

8.1: Umsetzung der PERLE-Drucksache



AUSGLEICH PERSONALKOSTENDEFIZITE –Z.B. IN 
DEN BEZIRKEN (TSD. EURO)

2023 2024 2025 2026 2027

in Tsd. EUR

Mitte 6.421 7.478 8.741 10.102 11.483

Altona 8.006 9.097 9.730 11.275 12.173

Eimsbüttel 5.256 6.266 6.829 7.655 8.668

Nord 10.154 11.671 13.631 14.715 15.800

Wandsbek 8.800 11.230 13.060 14.560 16.160

Bergedorf 6.237 6.711 7.323 7.971 8.630

Harburg 2.226 2.933 4.338 5.722 6.766

Gesamt 47.100 55.386 63.652 72.000 79.680



BIG POINTS EINZELPLÄNE 2023/2024
• Defizitausgleich Justizbehörde (> 70 Mio.€ p.a. plus gegenüber MiFriFi)

• Ausfinanzierung Zukunftsverträge Hochschulen/PFI IV (rd. 85 Mio.€ plus in 25/26)

• Ausgleich Anstieg gesetzliche Leistungen (über 100 Mio.€ in 2024 aufwachsend)

• Anhebung IFB-Verlustausgleich über 5 Mio.€ bis 2027 (Zielzahl Sozialwohnungen) 

• IFB-Programme zur energetischen Gebäudesanierung (bis zu 80 Mio.€/p.a.) 

• Ausfinanzierung Betriebskostenzuschuss HPA (bis zu 50 Mio.€/p.a. plus)

• Absicherung IFB/BWI-Innovationsfinanzierung (40 Mio.€ für 23/24)

• Beitrag Erschließung Oberbillwerder / Grasbrook / Diebsteich (146 Mio.€ in 23-26)

• Ertüchtigung S32 (Harburg) und S2 (Bergedorf) (92 Mio.€ in 23-26)

• Baukosten U5-Mitte / U4 Horner Geest / S4 Bad Oldesloe (901 Mio.€ in 23-26)



NACHWUCHSOFFENSIVE - STEUERVERWALTUNG 

•Die Fortsetzung der Ausbildungsoffensive ab 2023 ist gesichert. Zudem wurden den 

Finanzämtern ab 2025 (mittelfristige Planung) zusätzliche Mittel für die Übernahme von 

Nachwuchskräften zugesichert.

•Die Personalressourcen für „Go for IT“ und damit verbundene IT-Kostensteigerungen 

(Sachmittel) konnten in der Planung berücksichtigt werden. Die Anzahl an IT-Fachkräften wird von 

2023 bis 2027 sukzessive aufgebaut.

Insgesamt wurden in 2023 rd. 7,7 Mio. Euro und in 2024 rd. 10,2 Mio. Euro an 

finanziellen Ermächtigungen aus zentralen Ansätzen der Epl. 9.1 und 9.2 bereitgestellt 

um auch weiterhin einen geordneten, möglichst störungsfreien Betrieb der 

Steuerverwaltung gewährleisten zu können und der fortschreitenden Digitalisierung 

Rechnung zu tragen.



NÄCHSTE SCHRITTE

•07.09.2022 Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs in die Hamburgische 

Bürgerschaft (Etatrede)

•September-November 2022 1. und 2. Lesung in den Ausschüssen

•13.-15.12.2022 Haushaltsberatungen und Beschlussfassung im Plenum der 

Hamburgischen Bürgerschaft



VIELEN DANK!

www.mediaserver.hamburg.de / Maxim Schulz


